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GEMEINDE 
5607 
HÄGGLINGEN • Ueberbauungsplan Mellingerstrasse 

Spezialbauvorschriften 

Die Einwohnergemeinde Hägglingen erlässt gestützt auf § 126 des Baugesetzes des Kantons Aargau 
vom 2. Februar 1971 (BauG) die folgenden 

Spezialbauvorschriften: 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 
Die Spezialbauvorschriften gelten in den im Ueberbauungsplan "Mellingerstrasse" bezeichneten Peri-

 

metern B und C. 

§ 2 Zweck 
Die Spezialbauvorschriften bezwecken eine geordnete und schonende Ueberbauung des landschaftlich 
empfindlichen Hanges, welche ruhige Wohnverhältnisse gewährleistet und sich gut in die Umgebung 
und Topografie einpasst. 

§ 3 Grundlage 
Der Ueberbauungsplan "Mellingerstrasse" ist Grundflage dieser Spezialbauvorschriften. 

§ 4 Verhältnis zur Bauordnung 
Soweit diese Spezialbauvorschriften nichts Abweichendes festlegen, gelten die Vorschriften der Bau-

 

ordnung der Gemeinde Hägglingen (BO) betreffend die Zone WH (Wohnzone Hang). 

2. Spezialbestimmungen Schilder B und C 

§ 5 Arealüberbauung 
Die Ueberbauung hat nach den Vorschriften für Arealüberbauungen (§ 91 - 93 BO) zu erfolgen. 

§ 6 Minimalfläche 
In Abweichung zu den Vorschriften gemäss § 92 Abs. 1 BO muss die anrechenbare Landfläche für 
Arealüberbauungen mindestens 2'500 m2 betragen. 

§ 7 Ueberbauungsart 
Jeder Schild kann je einzeln behandelt werden. Die Bauherrschaft hat im Einvernehmen mit dem 
Gemeinderat einen Studienauftrag an mehrere Architekten gemäss SIA Ordnung 102 zu erteilen. 
Abänderungen an der ausgewählten Studie im Sinne der Empfehlung des Beurteilungsgremiums sind 
vor der öffentlichen Projekt-Auflage zulässig. 

3. Schlussbestimmungen 

§ 8 Inkrafttreten, Revision 
Die Spezialbauvorschriften treten zusammen mit dem Ueberbauungsplan "Mellingerstrasse" mit der 
Genehmigung durch den Grossen Rat in Kraft. 
Die Abänderung der Spezialbauvorschriften bedarf des gleichen Verfahrens wie der Erlass. 

Öffentliche Auflage: 29. März bis 27. April 1993. 

Beschlossen durch die Einwohnergemeindeversammlung: 25. Juni 1993. 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Gemeindeammann: Der Ge hreiber: 

Genehmigung durch den Grossen Rat: 
Genehmigung durch den Grossen Ra 
Aarau, den Ar. 30.n(Actf AeiLt 

ler Are7- r'zo cen Rates 
Der tlatssch iber: 
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Diese Plan-Kopie ist nicht massstäblich! 
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= Abgrenzung Ueberbauungsplan-Perimeter 

- Unterteilung Schilder A / B / C 
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